
 

 



 

 











 

 

 

















Art. 44 (Zuständigkeiten; a Wahlen) 

Der Grosse Gemeinderat wählt 

…. 

c) die Mitglieder der Geschäftsprüfungs- und Aufsichtskommis-

sion; 

d) die Kommissionsmitglieder nach den Vorschriften des 

Reglements über die ständigen Kommissionen; 

Art. 44 (Zuständigkeiten; a Wahlen) 

Der Grosse Gemeinderat wählt 

…. 

c) die Mitglieder der parlamentarischen Kommissionen; 

d) gestrichen 

Art. 48 (Geschäftsprüfungs- und Aufsichtskommission) 
1 Der Grosse Gemeinderat wählt zu Beginn jeder neuen Legislatur 

aus seiner Mitte die sieben Mitglieder der Geschäftsprüfungs- und 

Aufsichtskommission. 



Art. 48 (Parlamentarische Kommissionen) 
1 Der Grosse Gemeinderat wählt zu Beginn jeder neuen Legislatur 

aus seiner Mitte die Mitglieder der parlamentarischen Kommissi-

onen gemäss Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates. 

Art. 49 (Zuständigkeiten) 
1 Die Geschäftsprüfungs- und Aufsichtskommission  

a) prüft zuhanden des Grossen Gemeinderates alle Geschäfte aus 

dem Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten und des 

Grossen Gemeinderates. 

b) kontrolliert den Vollzug der Verwaltungsorganisation ein-

schliesslich der Zielerreichung und der die Rechtmässigkeit 

der Verwaltungstätigkeit und prüft die Ergebnisse der 

Leistungs- und Wirkungsmessungen. 

c) ist  Aufsichtsstelle über den Datenschutz. 
2 Der Grosse Gemeinderat kann die Geschäftsprüfungs- und Auf-

sichtskommission  mit weiteren Geschäften beauftragen. 

Art. 49 (Zuständigkeiten) 
1 Die  parlamentarischen Kommissionen  

a) prüfen im zugeteilten Ressort zuhanden des Grossen Gemein-

derates alle Geschäfte aus dem Zuständigkeitsbereich der 

Stimmberechtigten und des Grossen Gemeinderates. 



b) kontrollieren im zugeteilten Ressort die Rechtmässigkeit der 

Verwaltungstätigkeit und prüfen die Ergebnisse der Leistungs- 

und Wirkungsmessungen. 

c) gestrichen. 
2 Der Grosse Gemeinderat kann die parlamentarischen Kommissi-

onen mit weiteren Geschäften beauftragen. 

Art. 50 (Parlamentarische Untersuchungskommission) 
1 Bei Vorkommnissen von grosser Bedeutung, insbesondere auch 

bei erheblichen Kreditüberschreitungen, kann der Grosse Gemeinde-

rat nach Anhörung des Gemeinderates eine parlamentarische Unter-

suchungskommission einsetzen oder die Geschäftsprüfungs- und 

Aufsichtskommission mit den Abklärungen beauftragen. 

Art. 50 (Parlamentarische Untersuchungskommission) 
1 Bei Vorkommnissen von grosser Bedeutung, insbesondere auch 

bei erheblichen Kreditüberschreitungen, kann der Grosse Gemeinde-

rat nach Anhörung des Gemeinderates eine parlamentarische Unter-

suchungskommission einsetzen und mit den Abklärungen beauftra-

gen. 

Art. 51 (Gemeinderat) 
1 Der Gemeinderat besteht mit seiner Präsidentin oder seinem Präsi-

denten aus 7 Mitgliedern. 



Art. 51 (Gemeinderat) 
1 Der Gemeinderat besteht mit seiner Präsidentin oder seinem Präsi-

denten aus 5 Mitgliedern. 





 



 

 

 

 

 

 

Art. 6 (Abstimmungslokale) 

1 Die Abstimmungen finden im Hauptabstimmungslokal in Lyss 

statt. Der Gemeinderat kann weitere Nebenstimmlokale 

bestimmen. 
2  unverändert. 
3 Falls Nebenstimmlokale geführt werden, sind nach Schluss der 

Stimmabgabe die Ausweiskarten und die Stimm- und Wahlzettel 

ungezählt zu versiegeln und von den Mitgliedern des Ausschusses 

in das Hauptlokal zu bringen. Dort werden die Siegel in 

Gegenwart des Gesamtausschusses gelöst. Die Stimm- und 

Wahlzettel werden so miteinander vermischt, dass eine 

Feststellung der Stimmabgabe in den einzelnen 

Abstimmungslokalen ausgeschlossen ist.



Art. 7 (Druck der Stimm- und Wahlzettel) 

1 unverändert. 
2 unverändert. 
3 Die Kandidatinnen und Kandidaten sind auf den Wahlzetteln 

fortlaufend zu nummerieren. Werden weniger Kandidatinnen und 

Kandidaten aufgeführt als Sitze zu besetzen sind, sind die 

fehlenden Vorschläge mit leeren Linien zu versehen. 
4 Die Unterzeichnenden der Wahlvorschläge können zusätzliche 

ausseramtliche Wahlzettel zum Selbstkostenpreis beziehen. 
5 Finden gleichzeitig Abstimmungen und Wahlen statt, müssen 

sich die Zettel in der Farbe voneinander unterscheiden. 
6 Auf den Stimmzetteln sind die einzelnen Gegenstände zu 

bezeichnen, über die abgestimmt wird. Zudem ist zu vermerken, 

dass eine Vorlage mit „JA“ angenommen und mit „NEIN“ 

verworfen werden kann.

Art. 8 (Stimmrechtsausweis) 

Die Präsidialabteilung sorgt dafür, dass die Stimmrechtsausweise 

gemäss den kantonalen Vorschriften gestaltet, ausgefertigt und 

zugestellt werden. 

Abs. 2 – 4 werden gestrichen.

Art. 9 (Zustellung der Stimm- und Wahlzettel) 
1 unverändert. 
2 Die Stimmberechtigten erhalten das Wahl- oder Abstimmungs-

material frühestens vier Wochen und spätestens drei Wochen vor 



dem Abstimmungstag. Sind für gleichzeitig stattfindende eidge-

nössische oder kantonale Urnengänge kürzere Zustellfristen 

möglich, so gelten diese auch für die Zustellung der kommunalen 

Stimm- und Wahlzettel. 

Abs. 3 -5 unverändert.

Art. 11 (Abstimmungs- und Wahlausschuss) 
1 Der Gemeinderat wählt auf eine Amtsdauer von 4 Jahren einen 

ständigen Abstimmungsausschuss von 7 Mitgliedern, der bei jeder 

Urnenabstimmung oder -wahl durch mindestens ein Mitglied als 

Präsidentin oder Präsident des Abstimmungs- oder 

Wahlausschusses vertreten ist und zudem bei den Auszählarbeiten 

der Proporzwahlen mitzuwirken hat. Der ständige Ausschuss 

konstituiert sich selbst.  
2 unverändert. 
3 Der Gemeinderat ernennt jeweils zu Beginn des Kalenderjahres 

für jeden Urnengang je einen nichtständigen Ausschuss aus der 

Mitte der Stimmberechtigten.  
4 Der Ausschuss, bestehend aus mindestens einem Mitglied des 

ständigen Abstimmungsausschusses (Abs. 1) und der 

erforderlichen Anzahl Mitglieder des nichtständigen Ausschusses 

(Abs. 3), leitet die Urnenwahlen und –abstimmungen.  

Die Zusammensetzung des Ausschusses wird jeweils eine Woche 

vor den Abstimmungs- oder Wahlverhandlungen im Amtsanzeiger 

publiziert.  
5 Der Ausschuss kann bei Bedarf nicht in der Gemeinde 

stimmberechtigte Personen sowie das Personal der Gemeinde Lyss 

beiziehen. 
6 Für einen zweiten Urnengang hat der gleiche Ausschuss 

nochmals zu amtieren. 
7 Die Präsidialabteilung stellt das Sekretariat.



Art. 12 (Instruktion) 

Die Präsidialabteilung bietet die Mitglieder des nichtständigen 

Ausschusses rechtzeitig vor dem ersten Abstimmungs- oder 

Wahltag zur Instruktion und Einteilung auf.

Art. 13 (Aufgaben) 
1 Die Mitglieder des Ausschusses versammeln sich auf schriftliche 

Einladung der Präsidialabteilung hin vor Beginn des Urnendienstes 

in den Stimmlokalen. 
2 Die Präsidentin oder der Präsident des Ausschusses gibt Kenntnis 

von den gesetzlichen Bestimmungen, regelt den Urnendienst und 

zieht bei Wahlgeschäften gegebenenfalls das Los. 
3 Dem Ausschuss obliegt im Übrigen die Wahrung von Ruhe und 

Ordnung im Stimmlokal. Er sorgt dafür, dass die 

Stimmberechtigten die Stimm- und Wahlzettel unbeeinflusst und 

ungestört ausfüllen können.



Art. 14 (Ungültige Wahl oder Abstimmung) 
1 Nach Schluss des Wahl- oder Abstimmungsganges stellt der 

Ausschuss zunächst fest, wie viele Ausweiskarten und 

abgestempelte Stimm- oder Wahlzettel eingelangt sind. 
2 Übersteigt die Zahl der abgestempelten Zettel die Zahl der 

Ausweiskarten, ist die Wahl oder Abstimmung ungültig. Der 

Ausschuss hält dieses Ergebnis im Protokoll fest und teilt es 

unverzüglich der Gemeindepräsidentin oder dem 

Gemeindepräsidenten mit. Die Ausweiskarten und Zettel sind 

plombiert und sicher aufzubewahren. 

 

Neuansetzung 
3 In diesem Fall setzt der Gemeinderat einen neuen Abstimmungs- 

oder Wahlgang an. Bei Wahlen können keine neuen 

Wahlvorschläge eingereicht werden. Die bestehenden Listen und 

Vorschläge bleiben gültig. 

Gültige Wahl oder Abstimmung 
4 Ist die Zahl der abgestempelten Zettel nicht grösser als die Zahl 

der Ausweiskarten, ist die Wahl oder Abstimmung gültig, und der 

Ausschuss ermittelt das Ergebnis nach den folgenden 

Bestimmungen.

Art. 15 (Ermittlung der Ergebnisse) 
1 Die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen werden vom 

Ausschuss ermittelt. Zu diesem Zweck versammelt sich dieser am 

Abstimmungs- oder Wahltag unmittelbar nach der Schliessung der 

Urnen in einem geeigneten Raum. Er führt die Auszählung so 

rasch als möglich zu Ende. 
2 unverändert.



Art. 17 (Verfahren bei Unregelmässigkeiten) 
1 Jedes Mitglied des Ausschusses oder drei Stimmberechtigte 

können bis spätestens drei Tage nach einer Abstimmung oder 

Wahl, unter Angabe der Gründe, beim Gemeinderat das Gesuch 

stellen, die Stimm- oder Wahlzettel nachzuprüfen. 

Abs. 2 – 4 unverändert.

Art. 21 (Stimmabgabe) 
1 unverändert. 
2 Die Willensbekundung hat in einer der Landessprachen zu 

erfolgen.

Art. 22 (Initiativen mit Gegenvorschlag) 
1 unverändert. 
2 unverändert. 
3 Den Stimmberechtigten werden auf demselben Stimmzettel drei 

Fragen vorgelegt: 

1. Wollen Sie die Initiative annehmen? 

2. Wollen Sie den Gegenvorschlag annehmen? 

3. Falls sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag vom 

Volk angenommen werden: 

Soll die Initiative oder der Gegenvorschlag in Kraft treten? 

Für die Beantwortung der dritten Frage ist das entsprechende Feld 

auf dem Stimmzettel zu kennzeichnen. 

Abs. 4 – 7 unverändert.

Art. 25 (Wahltermin) 
1 Die Gesamterneuerungswahlen des Grossen Gemeinderates, des 

Gemeinderates und die Wahl der Gemeindepräsidentin oder des 

Gemeindepräsidenten finden alle 4 Jahre gleichzeitig statt. 

Wahlkreis 
2 unverändert. 



Ausschreibung der Wahlen 
3 unverändert.

Art. 26(Wahlvorschläge) 
1 unverändert. 
2 Die Wahlvorschläge sind bis zum 44. Tag vor dem Wahltag 

während der ordentlichen Büroöffnungszeiten der 

Präsidialabteilung einzureichen. 

Abs. 3 und 4 unverändert.

Art. 27 (Ausschliessungsgründe) 
1 unverändert. 
2 Stehen sie auf mehreren Wahlvorschlägen, so haben sie sich auf 

Aufforderung der Präsidialabteilung bis zum 39. Tag vor dem 

Wahltag (Mittwoch Vormittag, Büroschluss Verwaltung) für einen 

zu entscheiden. Auf den Übrigen werden sie gestrichen. 
3 unverändert.

Art. 30 (Prüfung der Wahlvorschläge) 

Abs. 1 – 3 unverändert. 
4 Verstirbt eine Kandidatin oder ein Kandidat nachdem der 

Wahlvorschlag eingereicht wurde, kann bis zum Zeitpunkt nach 



Art. 27 Abs. 2 eine zusätzliche Kandidatin oder ein zusätzlicher 

Kandidat nachnominiert werden. Die Anforderungen an die 

Wahlvorschläge gemäss Art. 26 – 28 müssen erfüllt werden.

Art. 31 (Stille Wahlen / Fehlende Wahlvorschläge) 
1 unverändert. 
2 Unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Verfahren 

können der Gemeinderat und die Gemeindepräsidentin oder der 

Gemeindepräsident in stiller Wahl gewählt werden. 
3 Die Feststellung der stillen Wahl ist im nächsten Amtsanzeiger 

bekanntzugeben.   
4 Werden nicht alle Sitze besetzt, setzt der Gemeinderat eine Frist 

für weitere Wahlvorschläge an. Eine Wahl findet statt, wenn mehr 

Vorschläge eingehen, als nach der stillen Wahl noch Sitze zu 

besetzen sind. 
5 Werden innerhalb der Frist nach Abs. 4 hievor oder weniger 

gültige Wahlvorschläge eingereicht, als nach der stillen Wahl noch 

Sitze zu besetzen sind, können die Stimmberechtigten beliebige 

wählbare Personen wählen. 
6 unverändert. 
7 unverändert.



Art. 38 (Zusatzstimmen / Stimmen für verstorbene oder nicht 

wählbare Personen) 

Abs. 1 – 3 unverändert. 
4 Stimmen für Kandidatinnen und Kandidaten, welche seit der 

Bereinigung der Listen verstorben oder nicht mehr wählbar sind 

(z.B. Weggezogene), werden als Kandidatenstimmen gezählt. 
5 Wird eine verstorbene oder nicht mehr stimmberechtigte Person 

gewählt, rückt die Ersatzkandidatin oder der Ersatzkandidat nach.

Art. 39 (Ermittlung) 
1 unverändert. 
2 unverändert. 
3 Sodann werden die Parteistimmen jeder eingereichten Liste durch 

die Verteilzahl dividiert. Das auf eine ganze Zahl abgerundete 

Ergebnis zeigt an, wie viele Sitze jeder Liste zukommen.

Art. 43 (Stille Wahl) 

Ganzer Artikel gestrichen.



Art. 44 (Ergänzungswahl) 

Abs. 1 – 3 unverändert. 

4 Machen die Unterzeichnenden von diesem Vorschlagsrecht 

keinen Gebrauch oder können sie sich nicht einigen, so wird der 

freie Sitz derjenigen Liste zugeteilt, die nach der weiteren 

Verteilung im Sinne von Art. 40 den Sitzanspruch erhalten hätte. 

Fällt in dieser Berechnung der Sitzanspruch auf die Liste, welche 

die Ergänzungswahl erforderlich machte, geht der Sitz an diejenige 

Liste mit der zweithöchsten Zahl.

Art. 46 (Wahlvorschläge) 
1 Die Wahlvorschläge sind bis zum 44. Tag vor dem Wahltag 

(Freitag, Büroschluss Verwaltung) der Präsidialabteilung 

einzureichen. 

Abs. 2 – 4 unverändert.

Art. 52 (Strafen) 
1 unverändert. 
2 Wer sich ohne Ablehnungsgrund weigert, als nichtständiges 

Mitglied eines Stimmausschusses zu amten, wird mit Busse bis Fr. 

500.00 bestraft.



Art. 54 (Teilrevision 2008) 
1 Die von den Stimmberechtigten am 30.11.2008 beschlossene 

Teilrevision dieses Reglements (Änderungen in Art. 6 – 9, 11 – 15, 

17, 21, 22, 25 – 27, 30, 31, 38, 39, Streichung 43, 44, 46 und 52) 

tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Amt für 

Gemeinden und Raumordnung am 01.01.2009 in Kraft. 
2 Die für die Amtsperiode 2006 – 2009 gewählten Mitglieder des 

ständigen Abstimmungsausschusses bleiben bis zum Ablauf der 

Amtsdauer (31.12.2009) im Amt.


